
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
für durch double:point - Robert Schuen abgehaltenen Unterricht 

 

Version 2004 double:point - Robert Schuen Seite 1 

1. Anmeldung 
1.1 Bei offenen Seminaren mit begrenzter Teilnehmerzahl werden die Anmeldungen in der 

Reihenfolge, in der sie beim Auftragnehmer eingehen, berücksichtigt. 
1.2 Erscheinen Teilnehmer nicht zum ersten Kurstermin, so können die Kursplätze durch den 

Auftragnehmer an andere Teilnehmer weitergegeben werden. 

2. Erfüllung 
2.1 Erfüllungsort ist der zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer jeweils festgelegte Ort. 
2.2 Erfüllungszeitraum ist der zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer jeweils festgelegte Zeitraum. 
2.3 Der Auftragnehmer hat das Recht, sich zur Erfüllung des Auftrags gleich qualifizierter Dritter zu 

bedienen. In diesem Falle bleibt er jedoch ausschließlicher Auftragnehmer. 
2.4 Der Auftragnehmer behält sich vor, Kurse aus triftigen Gründen (etwa bei Unterschreiten der 

Mindestteilnehmerzahl) abzusagen. Bereits bezahlte Kursgebühren werden rückerstattet. 
2.5 Ebenso behält sich der Auftragnehmer vor, Programmänderungen sowie Änderungen der Preise 

durchzuführen. 

3. Zertifikate 
 Die Kursteilnehmer erhalten für jeden Kurs, den Sie beim Auftragnehmer besucht haben, ein 

Zertifikat. Bedingung dafür ist, dass Sie mindestens 75 % der Kursdauer anwesend waren. 

4. Verschwiegenheit 
 Der Auftragnehmer ist zur Verschwiegenheit in Bezug auf Unternehmensinterna des Auftraggebers 

(besonders bei Firmenkursen) verpflichtet. Er hat dafür Sorge zu tragen, dass von ihm Beauftragte 
sich zur Verschwiegenheit verpflichten. Für die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung durch die 
Beauftragten haftet der Auftragnehmer nicht, ausgenommen bei grobem Verschulden bei der 
Auswahl des Beauftragten. 

5. Zahlungsbedingungen 
5.1 Der Auftragnehmer überweist die Teilnahmegebühren bis spätestens sieben Tage vor Kursbeginn 

(einlangend auf dem vom Auftragnehmer bekannt gegebenen Konto). 
5.2 Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in der Höhe von 2 % über dem jeweiligen Zinsfuß der 

Nationalbank in Anrechnung gebracht. 
5.3 Bei Nichteinhaltung der zwischen dem Auftraggeber und Auftragnehmer vereinbarten 

Zahlungsbedingungen ist der Auftragnehmer berechtigt, die Arbeit am Auftrag so lange 
einzustellen, bis der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommt. Durch die 
Einstellung der Arbeit erwachsen einerseits dem Auftraggeber keinerlei Rechtsansprüche, 
andererseits wird der Auftragnehmer in seinen Rechten in keiner Weise präjudiziert. 

6. Stornogebühren 
6.1 Sollte der Auftraggeber nach seiner Anmeldung den Kurs nicht besuchen können, so storniert er 

seine Teilnahme schriftlich bis spätestens sieben Tage vor Kursbeginn. Danach verrechnet der 
Auftragnehmer eine Stornogebühr von 50 % der Kursgebühr. 

6.2 Ist es dem Auftraggeber nicht möglich einen Kurs bis zum Kursende zu besuchen, so ist keine 
(anteilige) Rückerstattung des Kursbetrags möglich. (Sollte der Auftraggeber einen Kurs nicht 
besuchen können, steht es ihm frei, einen Teilnehmer als Vertretung zu nominieren.) 
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7. Höhere Gewalt 
7.1 Für den Fall der höheren Gewalt hat der Auftragnehmer den Auftraggeber unverzüglich zu 

benachrichtigen und umgekehrt. 
7.2 Höhere Gewalt berechtigt sowohl den Auftragnehmer als auch den Auftraggeber, vom Vertrag 

zurückzutreten. Der Auftraggeber hat jedoch dem Auftragnehmer Ersatz für bereits getätigte 
Aufwendungen bzw. Leistungen zu geben. Als höhere Gewalt sind insbesondere anzusehen: Zufall; 
Arbeitskonflikte; Kriegshandlungen; Bürgerkrieg; Eintritt unvorhersehbarer Hindernisse, die 
nachweislich die Möglichkeit des Auftragnehmers, den Auftrag vereinbarungsgemäß zu erledigen, 
entscheidend beeinträchtigen. 

8. Gerichtsstand 
 Der Gerichtsstand ist der Geschäftssitz des Auftragnehmers. Es gilt österreichisches Recht als 

vereinbart. 

9. Verbindlichkeiten des Vertrages 
 Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen 

verbindlich. 

 


